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Kooperations-Vertrag
Zürich, xxx

Vertrag zur Kooperation zwischen der mediacolor's Bildagentur & -Produktion Zürich, nachstehend mediacolor's genannt

und Fotograf/Fotografin xxxxx, nachstehend Bildautor genannt.

1 Vertragszweck

Der Bildautor überträgt mediacolor's das - weltweite und nicht-exklusive - Recht, Nutzungsrechte am Urheberrecht des überlassenen Bildmaterials Dritten gegenüber einzuräumen (Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung in Print- 

und elektronischen Medien). 

Der Bildautor räumt mediacolor's das Recht ein, das Bildmaterial über alle mediacolor's Vertriebsstellen zu vertreiben

und mit Partneragenturen zusammenzuarbeiten sowie dessen Einspeisung in Bilderportale. mediacolor's gewährleistet

die Einhaltung der Vertragsverpflichtung auch bei Weitergabe an Partneragenturen.

Für mediacolor's gesperrte Länder und Portale sind vom Bildautor nebenstehend aufzulisten: ......................................

2 Freistellung

Alle mediacolor's zur Archivierung und Kommerzialisierung angebotenen Bilder müssen frei von Ansprüchen Dritter sein. 

mediacolor's setzt voraus, dass dem Bildautor die urheberrechtlichen Nutzungsrechte zustehen und wo notwendig, schriftliche Einverständniserklärungen (model releases und/oder property releases) zur uneingeschränkten Nutzung in 

Presse und Werbung vorliegen. Einschränkungen für den Einsatz des Bildmaterials oder sonstige Hinweise betreffend

seiner Verwendung sind vom Bildautor schriftlich dem Bildmaterial beizulegen, d.h: Bildmaterial, bei dem zweifelhaft

ist, ob die abgebildeten Personen einer werblichen Verwendung zustimmen bzw. Rechte Dritter verletzt werden (Firmen-

Logos, Produkte, Kunstwerke und Architektur), sind mit dem Vermerk 'nicht für Werbung' zu kennzeichnen.

Regressansprüche werden an den Bildautor weiter gereicht. mediacolor's kann nicht haftbar gemacht werden.

3 Vertragsdauer

Alle mediacolor's zur Archivierung überlassenen Bildmotive müssen mindestens fünf (5) Jahre ab Einlagerungsdatum im Bildarchiv verbleiben können. Die Rechtsübertragungen nach Punkt 1 dieser Vereinbarung verlängern sich stillschweigend

um jeweils weitere zwei (2) Jahre, sofern sie nicht seitens des Bildautors schriftlich und mit einer Frist von drei (3) 

Monaten gekündigt werden.

Nach Vertragsende bei mediacolor's lagerndes Bildmaterial wird dem Bildautor zurückgeschickt. Bilddaten werden sechs

(6) Monate nach Vertragsende gelöscht.

4 Haftung für Diamaterial

mediacolor's verpflichtet sich, alles Bildmaterial mit grösstmöglicher Umsicht und Sorgfalt zu behandeln. Für dennoch eingetretene Beschädigungen oder Verluste von Bildern innerhalb von mediacolor's oder beim Versand ist eine Haftung 

von mediacolor's ausgeschlossen. Der Ausschluss dieser Haftung gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

Bei Beschädigungen oder Verlusten, welche beim Kunden entstehen, bemüht sich mediacolor's als Treuhänder ihrer Bildautoren um eine angemessene Entschädigung im Verhältnis 80% für den Bildautor und 20% für mediacolor's. 

Jeglicher Bildversand erfolgt per Einschreiben.
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5 Honorar

Die Honorarbeteiligung des Bildautors beträgt 50% (fünfzig Prozent) des erzielten Reproduktionshonorars, falls nicht schriftlich anders vereinbart (50% Anteil mediacolor's). mediacolor’s erhebt keinerlei Archivierungsgebühren bzw. Hostingkosten. Bei von mediacolor’s gescannten Bildvorlagen ziehen wir  bei Veröffentlichung einen Unkostenbeitrag 

Von EUR 3.50 / CHF 5.00 vom anteiligen Autorenhonorar ab. Eine Honorarsumme unter EUR 100 / CHF 160 wird nicht

ausbezahlt und ins nächste Quartal gutgeschrieben.

Der Bildautor ist für die Versteuerung (inkl. anteilige Altersvorsorge) seiner Honorare selbst verantwortlich.

Honorarabrechnungen seines zur Veröffentlichung gelangten Bildmaterials erhält der Bildautor unaufgefordert nach

Quartalsende (nach Zahlungseingang des Kunden); 30 Tage später wird das Honorar auf ein uns anzugebendes Konto

transferiert. Überweisungen mit Checks erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bildautors und gegen vollständige

Spesenübernahme. mediacolor's kann keine à conto Zahlungen tätigen.

Belegexemplare werden keine verschickt, auch nicht in elektronischer Form.

6 Rechtsauffassung

Die Bildagentur mediacolor's ist unter der Nummer 1.000.006.749 im schweizerischen Handelsregister eingetragen.

Gerichtsstand ist Zürich. Es gilt schweizerisches Recht.

7 Sonderregelung

Hiermit bestätige ich, obige Konditionen verstanden und anerkannt zu haben. Sonderregelungen sind auf einem Beiblatt

von beiden Partnern gegenzuzeichnen und bilden einen Bestandteil dieser Vereinbarung.
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